
Medikamentenabgabe 
an Pferdebesitzer
Der Equidenpass, der umgangssprachlich als Pferdepass bezeich-
net wird, ist ausnahmslos für alle Equiden (Pferd, Pony, Esel) vor-
gesehen. Jedes Pferd muss einen solchen Pass haben, der bei jedem 
Transport sowie bei jeder tierärztlichen Untersuchung bzw. jeder 
Medikamentenabgabe vorgelegt werden muss.

Pferde gelten immer noch als lebensmittelliefernde Tiere und daher 
gelten strenge Bestimmungen. Besitzer haben die Möglichkeit 
zu entscheiden, ob das Pferd „zur Schlachtung“ oder „nicht zur 
Schlachtung“ bestimmt wird.

WENN NICHTS EINGETRAGEN IST, GILT AUTOMATISCH DAS 
PFERD ALS SCHLACHTPFERD.

Ein „Schlachtpferd“ kann man jederzeit zu einem „Nicht-Schlacht-
pferd“ umändern – jedoch ist die Entscheidung endgültig.

Der/Die Tierarzt/-in darf bei „Schlachtpferden“ nur Medikamente 
einsetzen, die für lebensmittelliefernde Tiere zugelassen sind. Jedes 
Medikament muss im Arzneimittelanhang des Equidenpasses mit 
Namen und Wartezeit eingetragen werden.

Vorteil bei einem „Nicht-Schlachtpferd“ ist, dass der/die Tierarzt/-in 
die gesamte Palette an Medikamenten verabreichen kann, ohne 
dass etwas dokumentiert werden muss. Bei „Schlachtpferden“ 
müssen entsprechende Abgabebelege ausgehändigt werden. Diese 
Belege erhält einmal der/die Tierbesitzer(in) und einen Durchschlag 
behält der/die Tierarzt/-in.
Diese Dokumente werden stichprobenartig von der Kontrollbehör-
de überprüft.

Deshalb gilt: ES DÜRFEN NUR MEDIKAMENTE AN EQUIDEN-
PASSBESITZER ABGEGEBEN WERDEN, WENN DER ENTSPRE-
CHENDE EQUIDENPASS VORLIEGT.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin in unserer Praxis:

Telefon 07031 385120
Pferdeklinik und Kleintierpraxis in Maichingen GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 14 | 71069 Sindelfingen
info@pferdeklinik-kleintierpraxis.de  | www.pferdeklinik-kleintierpraxis.de  


